
Sitzungsvorlage DS-18-0275 [öffentlich] Stadt Dinklage 
 

Betreff: 

Antrag des Vereins Reha- und Gesundheitssport "pro aktiv e.V." auf finanzielle Mittel für 
die Anschaffungen von Rehabilitations- und Therapiebedarf 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport       30.10.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Antrag des Vereins Reha- und Gesundheitssport „pro aktiv e.V.“ wird im Rahmen der 
Haushaltsberatungen an die Fraktionen verwiesen.  
 
 
 
Begründung 
Der Verein Reha- und Gesundheitssport „pro aktiv e.V.“ wurde im Jahr 2016 gegründet. Der 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Dieser wird  verwirklicht durch sportliche 
Angebote, insbesondere durch die Bereitstellung und Durchführung von Angeboten und 
Maßnahmen im Bereich der Prävention und Rehabilitation. Der Verein verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke 
der Abgabenordnung.  
 
Der Verein hat derzeit 74 Mitglieder mit steigender Tendenz. Der eigentliche Sportbetrieb 
wird seit August diesen Jahres angeboten. Der Sportbetrieb wird in den Räumen des 
Unternehmens Medifit im Wilden Pool durchgeführt. Der Verein bietet sowohl 
Rehasportmaßnahmen an, die von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, 
als auch individuelle Sportmöglichkeiten, die durch Monatsbeiträge der Mitglieder finanziert 
werden.  
 
Der beantragte Zuschuss in Höhe von 2.350,00 Euro dient vornehmlich der Investition für 
Sportgeräte wie Turnbänke, Sprungkästen, Kletterbänke und –wände, Gymnastikgeräte und 
weitere Kleinutensilien und Sportgeräte, die so nicht im allgemeinen Bestand von Medifit 
verfügbar sind. Es handelt sich also um gewöhnliche Ausstattungsgegenstände die in 
Sporthallen verfügbar sind.  
 
Der Antrag wird u.a. auch damit begründet, dass dem Verein beantragte Hallenzeiten in 
städtischen Sporthallen abgelehnt wurden, da die Hallen derzeit überwiegend vom TVD 
besetzt sind. 
 
Nach den neuen Vereinsrichtlinien würde der Verein derzeit einen Betrag in Höhe von 
100,00 Euro als Zuschuss für allgemeine Vereinsarbeit sowie einen Betrag in Höhe von 5,00 
Euro pro jugendliches Mitglied erhalten. Derzeit hat der Verein 15 jugendliche Mitglieder.  
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